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[1638 ? ] A
NOTIZEN [VON BEAT II . ZURLAUBEN BETREFFEND DEN STREIT ZWISCHEN

SCHWYZ UND GLARUS BEZUEGLICH DER BESETZUNG DER LANDVOG¬
TEISTELLEN IN DEN VOGTEIEN UZNACH UND GASTER- LANDES¬
VERTRAG VON 1638 ? - ]

”L [ucem ?] . Diewyl sy Jres theils mit Sch [wyz ] gredt , und alles zu sinn ge¬

legt einen fründt [ liehen ] spruch anzunemen . Sy dargägen vermeint Jre sach

gnuogsam erscheine , mit begären zuo besser Ruhw des Rechtspruch . Hiemit befeloh

guet : sprechen , wo nit das Recht , und wyl gl [ arus ] weder guet noch rechtlich,

darus bösers zu hoffen : und Sch [wyz ] entlieh das Recht begären doch was sy

. . . Rachmalen Schfwyz ] zusprechen zwüschendt den [ kath . und neugl . ] Landt-

l [ euten ] zu glarus was mitlen zu suochen.

Verträg referieren die selbigen doch nit ghalten.

Wellendt gern mit Sch [wyz ] reden das es wölt Jn Pündt nemen.

Befelchs ursach wye schon 2 . . . [mal ] erkhent zum rechten veranlassen . Auch
1

Jüngst [ an einer Vermittlungskonferenz ] zuo Rappersch [wil ] doch gredt , und

dismahlen nit beschächen : 2 dismahl petten die Sch [wyzer ] erlassen , des Recht¬

spruchs erlassen wellen.

Fründtlich und gwahrsam gägeneinanderen fahren.

Wye man frombhlich ein Rechtspruch thun , der gägentheil kheine Sätz da hatt

und uff die form nit guotheissen : dan mit dem mitel wurdend wir zbaden gelegt
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allwegen die Cath . das mehr.
Pitt sy wellend vom begären des Rechtspruchs wychen und sonst nach fründtli-
chen mit len begeben ? . . .
Bedankhend den L[uzemem ] das sy es Jn vemere bedenkhen züchend . Darzwüschen
man vemers nachdenkhen haben und in gschrifft fassen und der Sachen begägnen,
und interim beed theil ermahnen und pitten 3 sich aller Eydt [genössischen]
friindtligkheit beflissen.
G[ larus ] hoch darwider protestiert : ohne begären 3 ohne antwort ein Rechtspruch
zu thun.

N[ot ] a . 4 [kath . J ohrt [V ausg . SZ] bym usstand lassen pliben 3 überdge ohrt
zusammen guet oder rechtlich handlen , damals aber protestiert uff solche form
zu procedieren und hoffends hiemit noch darby pliben.
GlfarusJ : . . . ein schryben von Sch [wyz] an Gl[arus ] : das sy bekhenn usserhalb
der Religion sy H[erren ] und Ob[emJ so woll als sy sigend . Jtem den [15] 91
Vertrag [- insbesondere Beilegung des Streits zwischen Schwyz und Glarus we-

2
gen dem Gasterland ] angenommen.
Jn den Messiven sy nit usgeschlossen.
[16] 23 [=3. Glarner Landes ] vertrag verläsen . Sch [wyz] selbs gholffen selben
den [15] 64 [=2. Glarner Landes ] vertrag in crefften pliben lassen . Derselbe
Jnhaltet sy sollend erbar und bescheidne vogt dahin zuschickhen , entlieh bim
vertrag pliben wyewoll sy denselben ungern angenommen.
Der zubeschuldigen der einen wider das Synig.
Verzychung die mehrer by den 4 ohrten.
Verwürkhung gägen den 5 ohrten?
Alte verlägne Sachen . Sch [wyz] söltend pliben by worthen der Messiven pli¬
ben.

Den usstand der Religion und nit bevogtigung.
L[uzem ?] guot wäre gl [arus ] ghalten Jr versprechen : solche beschwerden nit
Jmerdahr den Cath . zuo gefüegt : dis alles erspürt wäre.
Jr und vil Cath . meynung gsyn der 2 vogtyen halber 3 das die von Sch [wyz] khein
andern vogt als ein Cath . dulden wellend . Rete man gwüst die difficultet by
andern wäre woll begegnet worden . Wan ustrukhenlich gemäldet worden wäre der
vortheil wäre vilicht disser Spruch (befelch mitel zu suechen Jn einigkheit)
wo nit die güetig [keit ] mit dem Rechtspruch fürzefahren 3 wye sy dan das gen
Zürich geschriben . Ankheren ob sye Fründtlichen Spruch annemen wellen.

Bym versprechen pliben : niemalen keinen [Landvogt in Uznach und Gaster ] las-

J
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sen uffriten es sye dann us Fürpit 3 naehmalen darbi zpliben ? nie Je kheinen

bewilligen.

[15 ] 64 3 [15 ] 91 3 [16 ] 23 vertrag zu pliben?

Gl [arus ] güet - noch recht [ lieh ] : wir anzuhören . Nebend lucem dahin trachten

das es bim vertrag undisputierlich pliben . Mit anerpieten sy helffen handtzu-

häben die sich nit recht halten und straffen . Der ein theil weder guet - noch

recht [ lieh] 3 der ander rechtlich 3 ein contraritet losen was L [uzem ] Für be-

felch.

[Johann ] Vogel [Landvogt in Uznach 1588 - 1590 ] one pitt nach [ 15 ] 64 Ver¬

trag angenommen worden.

[16 ] 23 vertrag . Vorbehalt : Keine verkhomnus erscheint . [ 15 ] 32 Vertrags [= 1.

Glarner Landesvertrag ] nie gedxxcht worden und nie für gültig geachtet . Dan

sonst von denen die den verstand nit ghan übel hinderwehrt worden : dan sy 2

vogty . . . hütend.

N[ot ] a . der Fr [eien ?J Embtem gedacht.

[Hans Heinrich ] Holzhalb [Tagsatzungsgesandter Zürichs an der unten
3

genannten Jahrrechnung 1626 in Baden] 3 Zuger 3 [Sebastian ] A b y b e r g [Tag¬

satzung s gesandter von Schwyz an besagter Jahrrechnung ] nüt ustrukhenliches

Vorbehalten.

Zbeeden theilen gfelt : doch Sch [wyz ] mehr als Gl [arus ] .

Schfwyz ] nie cediert.

Gliarus ] befuegt gsyn und obschon nit cediert gebe es doch [ 15 ] 64 Vertrag zuo:

und obglichwol Cath . gsezt habend sy mitel ghan Jrige yn ccnderweg zu trach¬

ten.

Vemers zu erscheinen 3 aber nur 24 uff gelegt und wyters nüt.

Darumben Jres gedenckhens die Sch [wyzer ] nunmehr sich setigen und verner con¬

sequenter abgefertiget zu sechen ob was wyters die Sch [wyzer ] uffzeleggen 3

soll man helffen handlen 3 find man nüt wyters 3 solle man Sch [wyz ] abwysen 3

damit friden und rühw erhalten . Der Luc [emer ] befelch verstanden : mit pitt

nit so gäch fürfahren und Jnstahn 3 doch so sy was mitten wussend Jnen parti-

cipieren wellendts Jren Herren und Obern [Landammann und Landrat von Glarus ?]

heimbringen 3 guter Hoffnung auch begegnen werden.

Gliarus ] Jn gastel 3 Sch [wyz ] Uznacht 3 so der ernst brucht 3 etwas bedersits

darus entstahn . Mit pitt sich nächeren und den Sch [wyzem ] zusprächen sich

wysen zlassen.

Angesächen zu einem wollen die Sch [wyzer ] zuhören 3 darüber zu sächen die ver-
4 5

glychung luth Bad [ ischen ] und Solothumischen abscheidts . Also nit wyters
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als der [ 15 ] Z23 der [ 15 ] 64 3 [15 ] 91 [ Vertrag ] uffgehebt 3 by deme die von

Sch [wyz ] selbs gsyn . Jn verwürkhimg inen nit allein sonders allesamen . . . das

darduroh inen allein das verwürkhen und so dargägen nit anders als die pro-

testation 3 die Sch [wyzer ] hand . . . selbige wider so vilmälig ersuoohen 4 ohr-

tisch 3 5 ohrtisch gemacht Vertrag und Sachen gültig syn 3 man mit Jnen reden

das sy abstandend wye schon zuvor besahächen etlich malen.

Gliarus ] kein andern befelch als zu pitten bim Jüngsten Vertrag zu schützen

und zu schirmen.

Nit erpetne Sätz von Gliarus] 3 sonders Rathsgesante anzuhören . Darüber so man

authentisch Sachen nit finde 3 das man sy abmahne . . . . allein vermeine [man]

ein Cath . zu nambsen ".

1 ) Möglicherweise ist damit die von den III Orten ZH, SZ und GL beschickte
Tagsatzung am 4 . März 1632 gemeint , s . EA V 2 , 670 (Nr . 579 ) . Dass dieses
Geschäft behandelt worden wäre , geht jedoch nicht hervor.

2 ) s . EA V 1 , 1781 Art . 14
3 ) Tagsatzungsgesandte von Stadt und Amt Zug an der Jahrrechnung 1626 in Baden

waren Hans Staub  und Hans Andermatt.
4 ) Jahrrechnung vom 29 . Juni - 18 . Juli 1626 in Baden , an der dieses Thema

ebenfalls zur Sprache gelangte , s . EA V 2 , 466 (Nr . 393 ) , spez . 468  v.
Stadt und Amt Zug war an dieser Jahrrechnung nicht durch K o n r a d III.
Zurlauben vertreten.

5 ) Gemeineidg . Tagsatzung vom 11 . Januar 1626 in Solothurn , s . ebenda 451
(Nr . 380 ) , spez . 454 g . In Solothurn war Konrad III . Zurlauben Zuger Tag¬
satzungsgesandter.

AH 80 , 51 - 52
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